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2 1. Oktober 1893.] SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

Die Modelle sind schön gearbeitet und die Photographien
zum Teil von hoher Vollendung.

§f Die zur Darstellung gebrachten Bauten und Verfahren
enthalten zwar für den Fachmann kaum etwas wesentlich
Neues; sie sind mit wenig Ausnahmen den in Europa
üblichen Formen nachgebildet. Vieles ist überdies bloss in
typischer Form zur Darstellung gebracht und wird in der
praktischen Anwendung mannigfachen Abänderungen
unterliegen. Nichtsdestoweniger wird auch der Kenner diesen
Teil der Austeilung mit Befriedigung verlassen und der
grossen Anschaulichkeit, mit der die Werke des Wasser-
und Festungsbaues dargestellt sind, seine Anerkennung nicht
versagen können.

Als Kuriosum sei hier noch erwähnt, dass sich im
Governements-Gebäude auch das Programm und das
Aufnahmsregulativ des eidg. Polytechnikums befinden. Sie sind
auf Grund einer nicht ganz klaren Ideen-Association
zusammen mit den schweizerischen Wildbachverbauungen von'
Oberbauinspektor A. v. Salis und einigen forstlichen Schriften
von Prof. Bühler in der Forstabteilung des genannten
Gebäudes aufgestellt worden.

Norm zur Berechnung des Honorars

für Arbeiten der Ingenieure des allgemeinen Maschinenbaues,
der Elektrotechnik und des Heizungs-, Beleuchtungs¬

und Ventilationsfaches.*)

§ I. Die Honorierung der in Frage stehenden Arbeiten soll immer
dann angesprochen werden, wenn diese auf Grund einer besondern
Aufforderung seitens des Bestellers geleistet wurde; bei Arbeiten, welche
infolge öffentlicher Ausschreibung eingereicht wurden, soll zum
mindesten ebenfalls die Honorierung nach diesem Tarif erfolgen für jene
Arbeiten, welche zur Verwendung erworben werden.

§ 2. Das Honorar wird im allgemeinen als ein Prozentsatz der
Gesamterstellungskosten berechnet.

Das Honorar für die Gesamtleistung verteilt sich auf die
einzelnen Leistungen nach der folgenden Tabelle, in der Meinung, dass
für mehrere Einzelleistungen eines und desselben Auftrages die Prozentsätze

zusammenzurechnen sind.

Bezeichnung der Leistung

Betrag des Honorars
in °/0 der Gesamterstellungskosten in Fr.

bis 5000
5000

bis 25 000

25 000

bis 75000
75 000

bis 250000
250000

bis 500000

1. Allgem. Entwurf, Skizze
und ungefährer
Kostenanschlag 2,0 1-5 1,2 °,9 0,6

2. Ausarbeitung des
Entwurfs 2,8 2,0 i,7 V 0,9

3. Detaillierter Kostenanschlag

0.7 0,5 °,4 °,3 0,2

4. Arbeitszeichnungen und

Details 4.2 3,6 3.° V 1,5

5. Generelle Leitung der

Ausführung 1,2 1,0 08 0,6 0,4
¦6. Abrechnung 1,0 0,6 o,5 0,3 0,2

Total 11,9 9.2 7,6 5.4 3,8

Honorar für Bausummen von über 500000 Fr. unterliegen der
'besondern Vereinbarung.

§ 3. Allgemeine Bestimmungen über die Anwendung der vor-
-stehenden Honorarskala:

a) Solange in den Anfängen einer der Kostenstufen das nach
dem Prozentsatze dieser Stufe berechnete Honorar einen kleineren
Betrag ergiebt, als der Höchstbetrag- des Honorars der vorhergehenden
Stufe, berechnet nach deren Prozentsatz, bildet dieser Höchstbetrag das
Honorar.

b) Bei Umbauten ist zu den für Neuanlagen unter 1—4 des
Tarifs aufgeführten Ansätzen '/i zuzuschlagen.

c) Umfasst ein Bauauftrag mehrere Gegenstände gleicher Art, so
ist das Honorar für sämtliche Gegenstände zu berechnen, wobei zur
Bestimmung der Honorarstufe die Gesamterstellungskosten als Ganzes
-in Anschlag kommen.

d) Für die Berechnung des Honorars der Gesamtleistung sind

*) Nach der von der Generalversammlung des Schweizerischen
Ingenieur- und Architekten-Vereins vom 24. September in Luzern
angenommenen Fassung.

die Erstellungskosten, für diejenigen einzelner Leistungen der
Kostenanschlag oder eine Schätzung der mutmasslichen Kosten massgebend.

e) Die zur Aufstellung des Entwurfs erforderlichen Nachmes- -

sungen, Voruntersuchungen, Aufnahmen jeder Art sind, falls nicht
anderes vereinbart wird, besonders zu vergüten oder vom Besteller zu
liefern.

f) Die Anfertigung mehrerer Entwürfe für ein und dasselbe
Objekt ist besonders zu honorieren und zwar nach Massgabe der entstandenen

Mehrarbeit bis zur Hälfte des bezüglichen Tarifansatzes für jeden
zweiten oder ferneren Entwurf.

g) Die Kosten des für die specielle Ueberwachung der
Aufstellung und Ausführung erforderlichen Personals an Hülfsingenieuren,
Monteuren, Schreibern u. s. w., wie auch deren für diese Arbeit nötige
Barauslagen hat der Besteller zu tragen.

h) Die Projekte und Schriftstücke sind dem Auftraggeber je in
einem Exemplar zu liefern. Für gewünschte weitere Exemplare werden
in der Regel die Erstellungskosten besonders in Rechnung gebracht.

i) .Alle Zeichnungen und Projekte bleiben geistiges Eigentum des
Verfassers. Der Besteller erwirbt durch Bezahlung des Honorares nach
dem Tarif nur das Recht der Verwertung des Projektes für das in
Frage stehende Werk, nicht aber zu dessen anderweitiger Benützung;
Patentrechte sind vorbehalten. (Siehe § 1.)

k) Abschlagszahlungen auf das Honorar sind.auf Verlangen nach
Massgabe der effektiv geleisteten Arbeit zu entrichten, der Rest nach
Vollendung aller übernommenen Leistungen.

1) Umfasst ein grösseres Bauwerk verschiedene Gebiete der
Technik (Hochbau, Wasserbau etc.), so soll das Honorar womöglich
für jedes derselben nach den für die respektive Fachrichtung
aufgestellten Normen getrennt berechnet werden.

m) Für Auskunfterteilung über kourante Maschinen und Maschinenteile

nach Prospekten, Normalien, Preiscourants findet die Honorarskala

des § 2 keine Anwendung.

§ 4. Entschädigung für Leistungen, welche nicht nach der
Skala des § 2 honoriert werden.

a) Für Konsultationen, Korrespondenzen, Berechnungen, Anfertigung

einzelner Zeichnungen, Rechnungsrevisionen, Inventuren, Schätzungen
und dergl. wird berechnet für den:

ganzen Tag halben Tag
für den leitenden Ingenieur 30—50 Fr. 20—30 Fr.
„ „ Hülfsingenieur 15 » .10 „
„ Zeichner und Schreiber 10 „ 6 „

b) Für Reisen ausserhalb des Wohnortes werden nebst den obigen
Ansätzen die wirklichen Auslagen an Transportkosten für Personen und
Gepäck und ein Zuschlag von 20 Fr. für den Tag mit Uebernachtung
und 12 Fr. für den Tag ohne Uebernachtung in Rechnung gebracht,
für Hülfsingenieure die Hälfte der vorstehenden Ansätze.

c) Für Gutachten, Expertisen, welche ein höheres Mass von
Kenntnissen und Erfahrungen erfordern, Reisen ins Ausland, sowie für
Arbeiten ausserordentlicher Natur^sind die Ansätze sub a) und b) nicht
anwendbar,

d) Für Ausarbeitung der Detailpläne einzelner Maschinen, sowie
auch für Arbeiten, Studien etc., mit denen eine wirkliche Gefahr,
bedeutender Risiko oder Verantwortlichkeit verbunden sind, kann eine
allgemeine Norm nicht aufgestellt werden; für solche Arbeiten soll eine
Vereinbarung mit dem Auftraggeber der Wichtigkeit des Falles
entsprechend, im Voraus von Fall zu Fall getroffen werden.

Litteratur.
Festschrift, anlässlich der Haupt-Versammlung des Schweiz. Ingenieur-

und Architekten-Vereins im September 1893 >n Luzern, herausgegeben

von der Sektion Vierwaldsläite. — Luzern, Buchdruckerei
H. Keller, 1893.

In früheren Zeiten, als der Schweiz. Ingenieur- und Architekten-
Verein sich noch in bescheideneren Verhältnissen bewegte, war es Uebung,
dass der Präsident der festgebenden Sektion die Hauptversammlung mit
einem Ueberblick über die bauliche Entwickelung des Kantons eröffnete,
in dem die Jahresversammlung, stattfand und zwar beschränkte sich dieser

Ueberblick meist nur auf diejenigen Werke, die in dem betreffenden

Kanton seit der letzten Versammlung ausgeführt worden waren.
Obschon der Präsident der Generalversammlung zu den

redegewandtesten Mitgliedern des Gesamtvereins zählt, der auch in mehrstündigem

Vortrage wohl vermocht hätte, das Interesse der Anwesenden zu fesseln,
hat die Sektion Vierwaldstätte, wohl im Hinblick auf den allzureichen

Stoff, es für besser erachtet, dem Beispiel des Verbandes deutscher

Architekten- und Ingenieur-Vereine zu folgen, der bei seinen

Wanderversammlungen jeweilen ein umfassendes Werk über die bauliche
Entwickelung seines Festortes zur Verteilung bringt. Sie hat daher den

üblichen Vortrag ihres Präsidenten durch ein Prachtswerk ersetzt, das

sich nach Form und Inhalt den in Fachkreisen hochgeschätzten deutschen

Veröffentlichungen wohl ah die Seite stellen darf, und» die Gäste sind
dabei nur um so besser gefahren.

Immerhin darf hier nicht unerwähnt bleiben, dass auch schon in
früheren Jahren andere Sektionen in ähnlicher, wenn auch einfacherer


	Norm zur Berechnung des Honorars für Arbeiten der Ingenieure des allgemeinen Maschinenbaues, für Elektrotechnik und des Heizungs-, Beleuchtungs- und Ventilationsfaches

